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 Auf seiner 7230. Sitzung am 30. Juli 2014 behandelte der Rat den Punkt 

„Die Situation betreffend Irak 

Dritter Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 4 der Resolution 2107 (2013) des Sicherheits-

rats (S/2014/480) 

Dritter Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 6 der Resolution 2110 (2013) (S/2014/485)“. 

Resolution 2169 (2014) 

vom 30. Juli 2014 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen über Irak, insbesondere die Resolu-

tionen 1500 (2003) vom 14. August 2003, 1546 (2004) vom 8. Juni 2004, 1557 (2004) vom 12. August 

2004, 1619 (2005) vom 11. August 2005, 1700 (2006) vom 10. August 2006, 1770 (2007) vom 10. August 

2007, 1830 (2008) vom 7. August 2008, 1883 (2009) vom 7. August 2009, 1936 (2010) vom 5. August 

2010, 2001 (2011) vom 28. Juli 2011, 2061 (2012) vom 25. Juli 2012 und 2110 (2013) vom 24. Juli 2013 

und Resolution 2107 (2013) vom 27. Juni 2013, sowie die Resolution 2107 (2013) über die Situation zwi-

schen Irak und Kuwait, 

 in Bekräftigung der Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und territorialen Unversehrtheit Iraks, 

 betonend, wie wichtig die Stabilität und die Sicherheit Iraks für das Volk Iraks, die Region und die 

internationale Gemeinschaft sind, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die derzeitige Sicherheitslage in Irak infolge einer 

Großoffensive terroristischer Gruppen, insbesondere der Organisation Islamischer Staat in Irak und der 

Levante, und verbundener bewaffneter Gruppen, die zu einer starken Eskalation der Angriffe, einer hohen 

Zahl von Opfern, darunter Kinder, der Vertreibung mehr als einer Million irakischer Zivilpersonen und 

Drohungen gegen alle religiösen und ethnischen Gruppen geführt hat, unter Verurteilung der von diesen 

terroristischen Gruppen und mit ihnen verbundenen bewaffneten Gruppen verübten Angriffe, insbesondere 

der durch die Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante ausgelösten Ereignisse im Januar 2014 

in der Provinz Anbar und im Juni 2014 in der Stadt Mossul und in anderen Landesteilen, gegen die Bevöl-

kerung Iraks in dem Versuch, das Land und die Region zu destabilisieren, und in Bekräftigung seines Be-

kenntnisses zur Sicherheit und territorialen Unversehrtheit Iraks, 

 feststellend, dass das Vordringen der Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante in das 

Hoheitsgebiet Iraks eine schwere Bedrohung der Zukunft des Landes darstellt, unterstreichend, dass dieser 

Bedrohung nur begegnet werden kann, wenn alle Iraker zusammenarbeiten und die Bedürfnisse auf dem 

Gebiet der Sicherheit wie auch im politischen Bereich angehen, betonend, dass eine langfristige Lösung für 

die Instabilität erfordern wird, dass die politische Führung Iraks Entscheidungen trifft, die das Land einen 

werden, und unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft Irak in dieser Hin-

sicht unterstützt, 

 mit der Aufforderung an alle politischen Gruppierungen, Spaltungen zu überwinden und in einem 

inklusiven, rasch einsetzenden politischen Prozess zusammenzuarbeiten, der darauf abzielt, die nationale 

Einheit, Souveränität und Unabhängigkeit Iraks zu stärken, und an die Führer Iraks, so bald wie möglich 

auf die Bildung einer Regierung hinzuarbeiten, die den Willen und die Souveränität aller Teile der iraki-

schen Bevölkerung vertritt und die zur Herbeiführung einer tragfähigen und dauerhaften Lösung der ge-
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1820 (2008) vom 19. Juni 2008, 1888 (2009) vom 30. September 2009, 1889 (2009) vom 5. Oktober 2009, 

1960 (2010) vom 16. Dezember 2010, 2106 (2013) vom 24. Juni 2013 und 2122 (2013) vom 18. Oktober 

2013 über Frauen und Frieden und Sicherheit, erneut erklärend, dass Frauen voll, gleichberechtigt und 

wirksam mitwirken müssen, mit der Aufforderung an alle Parteien, die Zivilbevölkerung, insbesondere 

Frauen und Kinder, zu schützen, vor allem angesichts der jüngsten Gewalt, mit dem Ausdruck seiner tiefen 

Besorgnis über die Einziehung und den Einsatz von Kindern durch die Organisation Islamischer Staat in 

Irak und der Levante und andere bewaffnete Gruppen unter Verstoß gegen das Völkerrecht, in Bekräftigung 






